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1. Bürgermeister Bickelbacher eröffnete die Sitzung und begrüßte 
die Anwesenden. Er stellte fest, dass die Gemeinderatsmitglieder 
ordnungsgemäß geladen wurden, die Mehrheit anwesend und der 
Gemeinderat im Sinne von Art. 47 Absatz 2 GO beschlussfähig ist.  
 

Gegen die (erweiterte) Tagesordnung bestand kein Einwand.  
 
 

 
 

Öffentlich: 
 
 

 
 
304  Bauantrag zum Neubau eines Kaltwintergartens auf dem Grundstück 

Fl.Nr. 585 der Gemarkung Nußbühl (Heidmersbrunn 6)  
öffentlich    
anwesend: 12 
Beschluss:  12 : 0  1. Bürgermeister Bickelbacher stellte den o.g. Bauantrag vor. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dem Bauantrag auf Neubau 
eines Kaltwintergartens auf dem Grundstück Fl.Nr. 585 der Ge-
markung Nußbühl (Heidmersbrunn 6) von Verena und Stefan 
Zaunitzer zustimmen. 

Das Bauvorhaben liegt im Ortsbereich / Misch-/Dorfgebiet. 
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305  Ergebnis der Kanalbefahrung in der Gerichtsstraße: Ausschreibung 

der Planung  
öffentlich    
anwesend: 12 
Beschluss:   --  1. Bürgermeister Bickelbacher informierte, dass das Ergebnis der 

Kanalbefahrung der Fa. Schmid-Kanaltechnik, Buchdorf, vorliegt. Es 
wurden Schadstellen wie Rissbildungen und unvollständig einge-
bundene Anschlüsse festgestellt. 

Da hier Förderungen nach der RZWas gewährt werden, wird er die 
Planung u.a. von folgenden Ingenieurbüros anbieten lassen: Klos, 
Spalt, Pfost, Nördlingen, Eckmeier & Geyer, Nördlingen, Eibl, Donau-
wörth. 

Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis. 
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306  Anschluss der Kläranlage Fünfstetten an den Abwasserzweck-

verband Mittlere Wörnitz: Sachstandsbericht  
öffentlich    
anwesend: 12 
Beschluss:   --  1. Bürgermeister Bickelbacher informierte, dass die Druckleitung 

verlegt ist, die Oberflächen wiederhergestellt wurden und die Ab-
nahme stattgefunden hat. Nun wird ab Mitte Oktober der Bauabschnitt 
Pumpstation ausgeführt; diese wird jedoch vermutlich heuer nicht 
mehr in Betrieb genommen. 

Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis. 
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307  Beratung über die Anschaffung von CO2-Ampeln und Luft-

reinigungsgeräten für die Grundschule/ Kindergarten  
anwesend: 12 
Beschluss:  12 : 0  1. Bürgermeister Bickelbacher nahm Bezug auf die letzte 

Gemeinderatssitzung vom 30.08.2021, TOP 296, und berichtete, dass 
am 30.09.2021 eine Besprechung zwischen den Mitgliedern der 
Schulverbandsversammlung Fünfstetten-Gosheim, Frau Rektorin 
Roßkopf, sowie von je 2 Elternbeiratsmitgliedern aus Fünfstetten und 
Huisheim stattgefunden hat.  

Es wurde ein Vorführgerät eines Luftreinigers der Fa. Novoflow, Rain, 
vor Ort in der ersten Schulwoche (je 2 Tage im Schulhaus Fünfstetten 
und Huisheim) getestet, um sich über den beim Betrieb des Luft-
reinigers entstehenden Lärm und Luftzug einen Eindruck zu ver-
schaffen. 

Alle Anwesenden waren sich nach eingehender Beratung und 
Diskussion einig darüber, dass die Luftreiniger nicht das regelmäßige 
Lüften der Räume ersetzt. Es wird derzeit keine Notwendigkeit für 
Luftreinigungsgeräte gesehen. Sollte im Rahmen der Corona-
Pandemie Präsenzunterricht an Grundschulen nur mit Luftreinigungs-
geräten abgehalten werden dürfen, sollen diese jedoch angeschafft 
werden. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass derzeit keine Luft-
reinigungsgeräte angeschafft werden sollen. Sollte im Rahmen der 
Corona-Pandemie Präsenzunterricht an Grundschulen nur mit 
Luftreinigungsgeräten abgehalten werden dürfen, sollen diese jedoch 
angeschafft werden. Hierfür werden dann die Mittel freigegeben. 
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308  Verbundleitung Bayer. Ries-/Fränkische Wasserversorgung im 

Gemeindegebiet Fünfstetten: Information  
öffentlich    
anwesend: 12 
Beschluss:   --  1. Bürgermeister Bickelbacher informierte, dass es bei der Verlegung 

der Verbundleitung Probleme bei der Bahnlinien-Unterquerung gab, 
da man hier auf Fels gestoßen ist. Die Oberflächenwiederherstellung 
der beanspruchten Wege ist noch nicht abgeschlossen. Hier sind 
noch Grenzen zu klären. Der Weg beim Winkelweiher/Steinerner 
Herrgott wurde wiederhergestellt. Eine Abnahme ist noch nicht erfolgt. 

Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis. 
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309  Bauantrag Neubau eines Wohnhauses mit Garage auf dem Grund-  
öffentlich  stück Fl.Nr. 497/24 der Gemarkung Fünfstetten (Mittelfeld 18) 
anwesend: 12   
Beschluss:  12 : 0 1. Bürgermeister Bickelbacher nahm Bezug auf die Gemeinde-

ratssitzung vom 26.07.2021, TOP 287, in welchem diesem Bauantrag 
der Eheleute Nickolaus und Regina Eichmann, auf Neubau eines 
Wohnhauses auf dem Grundstück Fl.Nr. 497/24 der Gemarkung 
Fünfstetten (Mittelfeld 18) bereits seitens des Gemeinderats zuge-
stimmt wurde. 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, der vom Landratsamt 
Donau-Ries benötigten Befreiung von 2.73  des qualifizierten Be-
bauungsplanes „Mittelfeld“ von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes zuzustimmen. Abweichung: Zulassung der Abgrabung 
des Geländes, so dass mit kleiner Steigung das Wohnhaus und die 
Garage erschlossen werden kann und um das Haus ein ebener 
Garten ermöglicht wird. Hierdurch werden die Erschließung und 
Nutzung des Geländes verbessert. 

Hinweis: Einer Befreiung von 2.7 Satz 2 des qualifizierten Bebau-
ungsplanes „Mittelfeld“ wurde bereits in der Sitzung vom 
26.07.2021 zugestimmt: Zulassung einer Kniestockhöhe von 75 cm 
von OK-Rohdecke bis UK-Sparren. 

 

 
 

 

Ende der öffentlichen Sitzung um 20.00 Uhr. 


